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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Produktname : 4 STUNDEN CHRONO 

UFI : UVN8-0ET9-8N5R-DUWD 

Andere Bezeichnungen : Kein Problem 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Insektizid gegen Bettwanzen 

Funktions- oder Verwendungskategorie : Biozid 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 

Universitätsmedizin Berlin 

CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 30 

12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Eye Irrit. 2 H319   

Skin Sens. 1 H317   

Aquatic Acute 1 H400   

Aquatic Chronic 1 H410   

Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

  

    

  GHS07 GHS09     

Signalwort (CLP) : Achtung 

Enthält : Permethrin (ISO), Geraniol 

Laboratoire Tranquilleo -BH Diffusion 

24, avenue Joannes Masset 

69009 LYON 

T +33 (0)6 10 69 03 03 

bh.diffusion@hotmail.com - www.tranquilleo.fr 

mailto:bh.diffusion@hotmail.com
http://www.tranquilleo.fr/
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Gefahrenhinweise (CLP) : H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H319 - Verursacht schwere Augenreizung. 

H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P103 - Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. 

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. 

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 

spülen. 

P501 - Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in 

Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften 

zuführen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Unseres Wissens keine. 

 

Nach unserer Kenntnis, Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 

Komponente 

Piperonylbutoxid (ISO) (51-03-6) Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Permethrin (ISO) (52645-53-1) Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Geraniol (106-24-1) Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

(2-Methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8) Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)[[3,5-bis(1,1-

dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonat 

(63843-89-0) 

Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

 

Nach unserer Kenntnis, Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in 

der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der 

Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in  einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 
 

Komponente 

Piperonylbutoxid (ISO)(51-03-6) Der Stoff ist nicht aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 

Absatz 1 in der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-

Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 

festgestellt, dass er keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist. 

Permethrin (ISO)(52645-53-1) Der Stoff ist nicht aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 

Absatz 1 in der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-

Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 

festgestellt, dass er keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist. 

Geraniol(106-24-1) Der Stoff ist nicht aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 

Absatz 1 in der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-

Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 

festgestellt, dass er keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist. 

(2-Methoxymethylethoxy)propanol(34590-94-8) Der Stoff ist nicht aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 

Absatz 1 in der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-

Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 

festgestellt, dass er keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist. 

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)[[3,5-bis(1,1-

dimethylethyl)-4-

hydroxyphenyl]methyl]butylmalonat(63843-89-0) 

Der Stoff ist nicht aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 

Absatz 1 in der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-

Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 

festgestellt, dass er keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist. 
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Anmerkungen : Polymer mit einem Biozid und einem Lösungsmittel in der Matrix 

 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Piperonylbutoxid (ISO) 

(Wirkstoff (Biozid)) 

CAS-Nr.: 51-03-6 

EG-Nr.: 200-076-7 

REACH-Nr: 01-2119537431-

46 

6 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Permethrin (ISO) 

(Wirkstoff (Biozid)) 

CAS-Nr.: 52645-53-1 

EG-Nr.: 258-067-9 

EG Index-Nr.: 613-058-00-2 

6 Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 (ATE=4,63 

mg/l/4h) 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=554 

mg/kg Körpergewicht) 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 (M=1000) 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000) 

Geraniol 

(Wirkstoff (Biozid)) 

CAS-Nr.: 106-24-1 

EG-Nr.: 203-377-1 

EG Index-Nr.: 603-241-00-5 

REACH-Nr: 01-2119552430-

49 

< 5 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Sens. 1, H317 

(2-Methoxymethylethoxy)propanol 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, 

für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 

Exposition am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 34590-94-8 

EG-Nr.: 252-104-2 

REACH-Nr: 01-2119450011-

60 

1 – 5 Nicht eingestuft 

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)[[3,5-bis(1,1-

dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonat 

CAS-Nr.: 63843-89-0 

EG-Nr.: 264-513-3 

REACH-Nr: 01-2119978231-

37 

< 0,1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 

mg/kg Körpergewicht) 

STOT RE 1, H372 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat 

einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit viel Wasser abwaschen. Bei Rötung oder Reizung einen Arzt rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort bei weit geöffneten Lidern anhaltend mit Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung 

einen Augenarzt aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Niemals versuchen Erbrechen herbeizuführen. Bei 

Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Augenreizung. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl. Kohlendioxid (CO2). Schaum. Pulver. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kohlenstoffoxide (CO, CO2). Verschiedene Kohlenwasserstofffragmente. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Das Löschwasser eindämmen und auffangen (umweltgefährdender Stoff). Die der Hitze 

ausgesetzten Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. 

Schutz bei Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-

unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Hautkontakt vermeiden. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 

siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 

Schutzausrüstung". 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Produkt nicht in der Umwelt verbreiten. Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Das Produkt mechanisch aufnehmen. 

Reinigungsverfahren : Verschmutzten Bereich mit viel Wasser reinigen. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut 

vermeiden. Staubbildung vermeiden. 

Hygienemaßnahmen : Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen 

und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit 

milder Seife und Wasser waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze schützen. Von 

Zündquellen fernhalten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. 

Unverträgliche Produkte : Starke Oxidationsmittel. 

Verpackungsmaterialien : Originalbehälter. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

(2-Methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung (2-Methoxymethylethoxy)-propanol 

IOEL TWA 308 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 50 ppm 

Anmerkung Skin 

Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

AGW (OEL TWA) [1] 310 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 50 ppm 

AGW (OEL C) 310 mg/m³ 

AGW (OEL C) [ppm] 50 ppm 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 1(I) 

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 

(MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert 

festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); 11 - Summe 

aus Dampf und Aerosolen 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Control banding 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Bei längerem und/oder wiederholtem Umgang: Schutzbrille. (EN 166) 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Nicht erforderlich bei normaler Handhabung 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe. EN 374. Haltbarkeitsfrist: Empfehlungen des Herstellers beachten 
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8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 

Nicht erforderlich bei normaler Handhabung. Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Fest 

Farbe : Weiß. 

Geruch : Nicht verfügbar 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 

Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 

Siedepunkt : Nicht verfügbar 

Entzündbarkeit : Material ist nicht brennbar 

Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv. 

Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd gemäß EG-Kriterien. 

Explosionsgrenzen : Nicht anwendbar 

Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Flammpunkt : Nicht anwendbar 

Zündtemperatur : Nicht anwendbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : Nicht verfügbar 

pH Lösung : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar 

Löslichkeit : Wasser: Unlöslich 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50 °C : Nicht verfügbar 

Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Nicht anwendbar 

Partikelgröße : Nicht verfügbar 

Partikelgrößenverteilung : Nicht verfügbar 

Partikelform : Nicht verfügbar 

Seitenverhältnis der Partikel : Nicht verfügbar 

Partikelaggregatzustand : Nicht verfügbar 

Partikelabsorptionszustand : Nicht verfügbar 

Partikelspezifische Oberfläche : Nicht verfügbar 

Partikelstaubigkeit : Nicht verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Nach unserem Kenntnisstand birgt das Produkt unter normalen Anwendungsbedingungen keine besonderen Gefahren. 
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10.2. Chemische Stabilität 

Das Produkt ist bei üblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Nach unserer Kenntnis, keine. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Hohe Temperaturen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Oxidationsmittel. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Durch Verbrennung oder thermische Zersetzung (Pyrolyse) wird/werden freigesetzt: Kohlenstoffoxide (CO, CO2). Verschiedene 

Kohlenwasserstofffragmente. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Permethrin (ISO) (52645-53-1) 

LD50 oral Ratte 554 mg/kg (OECD-Methode 401) 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg (OECD-Methode 402) 

LC50 Inhalation Ratte 4,63 mg/l/4h (OECD-Methode 403) 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Sehr giftig für Wasserorganismen. 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
 

Piperonylbutoxid (ISO) (51-03-6) 

LC50 Fische 3,94 mg/l/96h (Cyprinodon variegatus (Edelsteinkärpfling)) (OECD-Methode 203) 

EC50 Daphnia 0,51 mg/l/48 h (Daphnia magna) (OECD-Methode 202) 

ErC50 Algen 3,89 mg/l/72 h (Raphidocelis subcapitata) (OECD-Methode 201) 
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Piperonylbutoxid (ISO) (51-03-6) 

NOEC Chronisch Fishe 0,18 mg/l 35 Tage (Pimephales promelas) (EPA OPP 72-4) 

NOEC chronisch Krustentier 0,03 mg/l/ 21 Tage (Daphnia magna) (EPA OPP 72-4) 

NOEC chronisch Algen 0,824 mg/l/72 h (Raphidocelis subcapitata) (OECD-Methode 201) 
 

Permethrin (ISO) (52645-53-1) 

LC50 Fische 0,0089 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) (OECD-Methode 203) 

EC50 Daphnia 0,00127 mg/l/48 h (Daphnia magna) (OECD-Methode 202) 

ErC50 Algen > 1,13 mg/l/72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD-Methode 201) 

NOEC Chronisch Fishe 0,00041 mg/l 35 Tage (Danio rerio) (OECD-Methode 210) 

NOEC chronisch Krustentier 0,0047 µg/L 21 Tage (Daphnia magna) (OECD-Methode 211) 

NOEC chronisch Algen > 0,0131 mg/l/72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD-Methode 201) 
 

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonat (63843-89-0) 

LC50 Fische > 100 mg/l (Danio rerio, 96S) (OECD-Methode 203) 

NOEC chronisch Krustentier 2 µg/L (21 Tage) (Daphnia magna) (OECD-Methode 211) 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Piperonylbutoxid (ISO) (51-03-6) 

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar. (OECD-Methode 301D). 
 

Permethrin (ISO) (52645-53-1) 

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht schnell abbaubar. 

Biologischer Abbau 5 % (28 Tage) (OECD-Methode 301B) 
 

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonat (63843-89-0) 

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Piperonylbutoxid (ISO) (51-03-6) 

BCF 91 – 380 (OECD-Methode 305E) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 4,8 

Bioakkumulationspotenzial Potenzielle Bioakkumulation. 
 

Permethrin (ISO) (52645-53-1) 

BCF 290 – 620 (Perméthrine EHC 94, OMS 1990 et Hansen et al, 1983) 

12.4. Mobilität im Boden 

Piperonylbutoxid (ISO) (51-03-6) 

Ökologie - Boden geringe Mobilität (Koc = 399 - 830). 
 

Permethrin (ISO) (52645-53-1) 

Mobilität im Boden geringe Mobilität 
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Komponente 

Piperonylbutoxid (ISO) (51-03-6) Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Permethrin (ISO) (52645-53-1) Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Geraniol (106-24-1) Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

(2-Methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8) Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)[[3,5-bis(1,1-

dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonat 

(63843-89-0) 

Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Verfahren der Abfallbehandlung : Entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen. 

Zusätzliche Hinweise : Vor dem Entsorgen Verpackungen restentleeren. Recycling oder Entsorgung gemäß den 

gültigen gesetzlichen Bestimmungen. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN 3077 UN 3077 UN 3077 UN 3077 UN 3077 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

UMWELTGEFÄHRDENDE

R STOFF, FEST, N.A.G. 

(Permethrin (ISO) ; 

Piperonylbutoxid (ISO)) 

UMWELTGEFÄHRDENDE

R STOFF, FEST, N.A.G. 

(Permethrin (ISO) ; 

Piperonylbutoxid (ISO)) 

Environmentally hazardous 

substance, solid, n.o.s. 

(Permethrin (ISO) ; 

Piperonyl butoxide (ISO)) 

UMWELTGEFÄHRDENDE

R STOFF, FEST, N.A.G. 

(Permethrin (ISO) ; 

Piperonylbutoxid (ISO)) 

UMWELTGEFÄHRDENDE

R STOFF, FEST, N.A.G. 

(Permethrin (ISO) ; 

Piperonylbutoxid (ISO)) 

14.3. Transportgefahrenklassen 

9 9 9 9 9 

     

14.4. Verpackungsgruppe 

III III III III III 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Ja Umweltgefährlich: Ja 

Meeresschadstoff: Ja 

Umweltgefährlich: Ja Umweltgefährlich: Ja Umweltgefährlich: Ja 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : M7  

Sondervorschriften (ADR) : 274, 335, 375, 601 

Begrenzte Mengen (ADR) : 5kg 

Freigestellte Mengen (ADR) : E1 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001 

Sondervorschriften für die Verpackung (ADR) : PP12, B3  

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(ADR) 

: MP10  

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und 

Schüttgut-Container (ADR) 

: T1, BK1, BK2, BK3 

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und 

Schüttgut-Container (ADR) 

: TP33 

Tankcodierung (ADR) : SGAV, LGBV 

Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : AT 

Beförderungskategorie (ADR) : 3 

Sondervorschriften für die Beförderung – 

Versandstücke (ADR) 

: V13 

Sondervorschriften für die Beförderung – lose 

Schüttung (ADR) 

: VC1, VC2  

Sondervorschriften für die Beförderung - Be- und 

Entladung, Handhabung (ADR) 

: CV13 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 

(Kemlerzahl) 

: 90  

Orangefarbene Tafeln : 

 
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : -  

 

Seeschiffstransport 

Sonderbestimmung (IMDG) : 274, 335, 966, 967, 969 

Begrenzte Mengen (IMDG) : 5 kg 

Freigestellte Mengen (IMDG) : E1 

Verpackungsanweisungen (IMDG) : LP02, P002 

Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) : PP12 

IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC08  

Sondervorschriften für Großpackmittel (IMDG) : B3 

Tankanweisungen (IMDG) : BK1, BK2, BK3, T1  

Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP33  

EmS-No. (Feuer) : F-A 

EmS-No. (Verschüttung) : S-F 

Staukategorie (IMDG) : A 

Stauung und Handhabung (IMDG) : SW23 

MFAG-Nr : 171 

 

Lufttransport 

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E1 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y956 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG  

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 956 

PCA Max. Nettomenge (IATA) : 400kg 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 956 
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CAO Max. Nettomenge (IATA) : 400kg 

Sondervorschriften (IATA) : A97, A158, A179, A197, A215 

ERG-Code (IATA) : 9L 

 

Binnenschiffstransport 

Klassifizierungscode (ADN) : M7  

Sondervorschriften (ADN) : 274, 335, 375, 601 

Begrenzte Mengen (ADN) : 5 kg 

Freigestellte Mengen (ADN) : E1 

Beförderung zugelassen (ADN) : T* B** 

Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP, A*** 

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 0 

Zusätzliche Anforderungen/Bemerkungen (ADN) : * Nur in geschmolzenem Zustand ** Bei Beförderung in loser Schüttung siehe auch 7.1.4.1 

***Nur bei Beförderung in loser Schüttung 

 

Bahntransport 

Klassifizierungscode (RID) : M7  

Sonderbestimmung (RID) : 274, 335, 375, 601 

Begrenzte Mengen (RID) : 5kg 

Freigestellte Mengen (RID) : E1 

Verpackungsanweisungen (RID) : P002, IBC08, LP02, R001 

Sondervorschriften für die Verpackung (RID) : PP12, B3 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(RID) 

: MP10  

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 

Schüttgutcontainer (RID) 

: T1, BK1, BK2, BK3  

Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und 

Schüttgutcontainer (RID) 

: TP33  

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : SGAV, LGBV 

Beförderungskategorie (RID) : 3 

Besondere Beförderungsbestimmungen - Pakete 

(RID) 

: W13 

Besondere Beförderungsbestimmungen - Schüttgut 

(RID) 

: VC1, VC2 

Besondere Bestimmungen für die Beförderung - 

Be-, Entladen und Handhabung (RID) 

: CW13, CW31 

Expressgut (RID) : CE11 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 90 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher 

Chemikalien unterliegen. Permethrin (ISO) (52645-53-1) 
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POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 

organische Schadstoffe unterliegen 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 

Enthält keine Stoffe, die der VERORDNUNG (EG) Nr. 1005/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. September 

2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen unterliegen. 

Explosivstoffvorläufer-Verordnung (2019/1148) 

Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das 

Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorläuferstoffen für Sprengstoffe unterliegt. 

Arzneimittelvorstufen-Verordnung (273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste der Drogenausgangsstoffe aufgeführt sind (EG-Verordnung EG 273/2004 zuDrogenausgangsstoffen) 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) :  Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise: 

Dieses Datenblatt wurde aktualisiert (Datum siehe oben auf dieser Seite). SDB-EU-Format gemäß VERORDNUNG 2020/878 DER EU-

KOMMISSION. SDB Geänderte Abschnitte : 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 16. 

 

Datenquellen : Lieferanten SDB. ECHA - European Chemicals Agency. INRS (Institut National de 

Recherche et de Sécurité). 

Sonstige Angaben : Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde in Konformität mit der Anhang II der Verordnung 

(EG)1907/2006 (REACH) erstellt. 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 

STOT RE 1 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1 

 

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 

1272/2008 [CLP]: 

Eye Irrit. 2 H319 Berechnungsmethoden 

Skin Sens. 1 H317 Berechnungsmethoden 

Aquatic Acute 1 H400 Berechnungsmethoden 

Aquatic Chronic 1 H410 Berechnungsmethoden 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 


